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Fristenlösung —
ehrlichste Lösung
Nach langem Hin und Her haben sich die
eidgenössischen Räte im Juni auf einen
Gesetzestext für die Neuregelung des
Schwangerschaftsabbruches geeinigt.
Wenn die Stimmbürger am 25. Septem-
ber ihren Entscheid über die Fristenlösung
fällen, kennen sie die vorgesehene Alter-
native. Sie heisst: Indikationenlösung mit
sozialer Indikation. Allerdings haben die
Gegner einer Liberalisierung des Schwan-
gerschaftsabbruches bereits angekündigt,
dass sie im Falle einer Verwerfung der
Fristenlösung das Referendum gegen die
Indikationenlösung ergreifen werden, in
der Hoffnung, in einer Volksabstimmung
auch diese zaghafte Reform zu Fall zu
bringen.

Grotesk an dieser Ausgangslage wäre,
dass nicht nur die Gegner, sondern auch
die in einem Kanton mit fortschrittlicher
Praxis wohnhaften Befürworter einer Li-
beralisierung das Referendum unter-
schreiben und unterstützen müssten. Denn
für Kantone mit liberaler Praxis bringt die
von den eidgenössischen Räten verab-
schiedete Gesetzesvorlage mit ihren vie-
len Einschränkungen einen eindeutigen
Rückschritt. Insbesondere die Vorschrift,
dass ärztliche Gutachten und Sozialbe-
richte den Behörden zu unterbreiten
seien, dürfte zu einer restriktiveren Pra-
xis führen. Gutachter, die nach Meinung
der Behörden zu large sind, könnten mit
Busse und Gefängnis bestraft werden. Un-
ter dem Druck dieser Drohung werden die
Gutachter bei der Bejahung einer Indi-
kation äusserst vorsichtig sein.

Überdies dürften die Ansichten über das
Vorliegen einer fahrlässig bejahten Indi-

kation von Kanton zu Kanton stark va-
riieren. Die Indikationenlösung würde die
Praxis der liberalen Kantone einschrän-
ken, an der ablehnenden Praxis der kon-
servativen Kantone dagegen nicht das
geringste ändern. Es würde also weiterhin
Irrfahrten schwangerer Frauen oder die
Inanspruchnahme von Laienabtreibern
geben. Davon befreien könnten sich nur
Frauen, die über die nötigen Mittel für
eine Reise ins Ausland verfügen.

Die bisherige restriktive Gesetzgebung hat
Schwangerschaftsabbrüche nicht verhin-
dert. Vorsichtige Schätzungen von Fach-
leuten besagen, dass in der Schweiz min-
destens 15 000 bis 20 000 illegale Abtrei-
bungen pro Jahr vorgenommen werden.
Es geht also heute darum, ein Gesetz
zu schaffen, das mit der Wirklichkeit über-
einstimmt und durchsetzbar ist. Es geht
auch darum, ein Gesetz zu schaffen, vor
dem jede Frau gleich ist, unabhängig da-
von, in welchem Kanton sie wohnt und
ob sie reich ist oder arm. Diese Voraus-
Setzungen schafft nur die Fristenlösung.
Sie wird jenen Frauen, die sich nicht in
der Lage fühlen, ein Kind auf die Welt zu
bringen, einen verhältnismässig ungefähr-
liehen Abbruch erlauben und eine unwür-
dige Behandlung ersparen. Jene Frauen,
die sich nicht zu einem Abbruch ent-
schliessen können, werden nach wie vor
die Möglichkeit haben, nach ihrem Ge-
wissen zu handeln. Margrit Baumann

Für eine wirksame Abstimmungskam-
pagne ist das Komitee weiterhin auf fi-
nanzielle Unterstützung angewiesen. Des-
halb unsere Bitte: Bekräftigen Sie Ihren
Entscheid für die Fristenlösung durch
einen Beitrag an die Schweiz. Vereinigung
für straflosen Schwangerschaftsabbruch,
Bern, PC 30-8770.

2


	Fristenlösung - ehrlichste Lösung

